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BM für Landesverteidigung und Sport 

Anfragebeantwortung 
 
 

MAG. NORBERT DARABOS 
BUNDESMINISTER FÜR LANDESVERTEIDIGUNG UND SPORT 

S91143/109-PMVD/2010 6. September 2010 

Frau 
Präsidentin des Nationalrates 

P a r l a m e n t  
1 0 1 7  W i e n  

Die Abgeordneten zum Nationalrat Herbert, Kolleginnen und Kollegen haben am 
7. Juli 2010 unter der Nr. 5939/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 
betreffend "Aufwendungen für Mieten, Betriebskosten und laufende Kosten in den vom 
Bundesministerium, den nachgeordneten Dienststellen und den ausgegliederten 
Organisationen genutzten Objekten" gerichtet. Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu 1: 

Hinsichtlich der Energiekosten für angemietete Objekte meines Ressorts im Bereich 
Landesverteidigung fielen in den Bundesländern WIEN, NIEDERÖSTERREICH, 
BURGENLAND, OBERÖSTERREICH, SALZBURG, KÄRNTEN, STEIERMARK und 
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TIROL im Jahr 2005 rund 270.000 €, 2006 rund 285.000 €, 2007 rund 274.000 €, 2008 
rund 384.000 € und 2009 rund 448.000 € an. 

Für Energiekosten im Haus des Sports wurden im Jahre 2009 rund 42.500 € aufgewendet. 
Im Übrigen verweise ich auf meine Ausführungen in Beantwortung der parlamentarischen 
Anfrage Nr. 4727/J (Nr. 4644/AB). 

Zu 2: 

Hinsichtlich der Betriebskosten und Kosten gemäß § 24 MRG für angemietete Objekte 
meines Ressorts im Bereich Landesverteidigung fielen im Jahr 2007 rund 489.000 €, 2008 
rund 590.000 € und 2009 rund 558.000 € Gesamtkosten an. 

Für das Haus des Sports fielen rund 29.900 € an.  

Zu 3 bis 6: 

Hiezu verweise ich auf die Ausführungen des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und 
Jugend in Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Nr. 5947/J. 

Zu 7: 

Hiezu verweise ich auf meine obigen Ausführungen. 
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